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Begriffsbestimmungen, Überwachung, Kontrolle

Begriffsbestimmungen

VVVVeeeerrrrbbbbrrrraaaauuuucccchhhheeeerrrr
ist derjenige, an den Lebensmittel, Tabaker
zeugnisse, kosmetische Mittel oder Be
darfsgegenstände zur persönlichen Ver
wendung oder zur Verwendung im eigenen
Haushalt abgegeben werden.

LLLLeeeebbbbeeeennnnssssmmmmiiiitttttttteeeellll 
sind alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu
bestimmt sind oder von denen nach ver
nünftigem Ermessen erwartet werden kann,
dass sie in verarbeitetem, teilweise verar
beitetem oder unverarbeitetem Zustand
von Menschen aufgenommen werden.

Überwachung

Die mit der Lebensmittelüberwachung be
auftragten Personen sind befugt:

›› Grundstücke und Betriebsräume, in oder
auf denen Lebensmittel usw. gewerbsmäßig
hergestellt, behandelt oder in den Verkehr
gebracht werden, sowie die dazugehören
den Geschäftsräume während der üblichen
Geschäftszeit oder Betriebszeit zu betreten
und alle erforderlichen Auskünfte einzuho
len,

›› Proben nach ihrer Wahl zum Zwecke der
Untersuchung zu entnehmen,

›› und Abschriften oder Auszüge aus ge
schäftlichen Aufzeichnungen anzufertigen.

Kontrolle

Die Maßnahmen der Kontrolle sind zu dul
den und die in der Überwachung tätigen
Personen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
zu unterstützen.

Mit diesen und den nachfolgenden Hinwei
sen möchte Sie die Lebensmittelüberwa
chung  vor möglichen persönlichen und
wirtschaftlichen Schäden, Regressansprü
chen Dritter und Sanktionen von Behörden,
die gegen Sie gerichtet werden könnten,
bewahren. Hiermit ist lediglich beabsich
tigt, die Bedeutung Ihrer Verantwortung in 
vollem Umfang aufzuzeigen und hervorzu
heben.

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestim
mungen liegt daher in Ihrem Interesse.
Durch die Einhaltung der Vorschriften kön
nen Sie sich vor Strafe schützen und viel
Ärger und Geld sparen.



Arten von Veranstaltungen

Damit Sie als Verantwortlicher unterschei
den können, ob Ihre Veranstaltung anzei
ge  oder genehmigungspflichtig ist, oder
ohne behördliche Gestattung stattfinden
kann, sind drei wesentliche Kategorien und
ihre Erkennungsmerkmale genannt:

1111....    PPPPrrrriiiivvvvaaaatttteeee    EEEEiiiinnnnllllaaaadddduuuunnnngggg::::
Dies ist eine rein private Angelegenheit, bei
der nur geladene Gäste dabei sind, die kei
nen Eintritt kostet und bei der für Essen
und Trinken kein Entgelt verlangt wird.

2222....    AAAAnnnnzzzzeeeeiiiiggggeeeeppppfffflllliiiicccchhhhttttiiiiggggeeee    VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnngggg::::
Gewerbsmäßige Abgabe von Lebensmitteln
ohne Alkohol. Die zuständige Behörde
(Stadt  bzw. Gemeindeverwaltung) ent
scheidet, ob eine Gestattung nach § 12 
Gaststättengesetz (GastG) erforderlich ist.

3333....    GGGGeeeennnneeeehhhhmmmmiiiigggguuuunnnnggggssssppppfffflllliiiicccchhhhttttiiiiggggeeee    VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallll
ttttuuuunnnngggg::::
Gewerbsmäßige Abgabe von Lebensmitteln
und alkoholischen Getränken, gegen Ent
gelt / Eintritt und dgl., mit Gewinnerzie
lungsabsicht und für einen unbestimmten
Personenkreis. Eine Gestattung nach § 12
GastG durch die zuständige Gemeinde /
Stadtverwaltung ist erforderlich.

Anmeldung

Öffentliche Veranstaltungen sind bei der
zuständigen Gemeinde oder Stadtverwal
tung rechtzeitig (14 Tage vor Festbeginn)
anzumelden. Bei Nichtanmeldung kann
eine Geldbuße auferlegt werden. 

Gemeinde  oder Stadtverwaltungen kön
nen über die erwähnten Vorschriften hi
naus noch weitere Auflagen festsetzen,
zum Beispiel über
›› das Aufstellen von Feuerlöschern wegen
   Brandgefahr,
›› das Einrichten von Fluchtwegen,
›› die Regelung von Ruhezeiten des Festes,
   usw.

Von der Party bis zum Festzelt
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Tipps zur richtigen Wahl
des Platzes

Klären Sie die Platzwahl mit der Gemeinde
oder der Stadtverwaltung sowie dem
Grundstücksbesitzer und den Nachbarn
rechtzeitig ab.

Achten Sie dabei auch auf  Zu  und Ab
fahrtswege für Transportfahrzeuge und
Rettungswagen.

Die Zugänge zum Festplatz und Festzelt
sind in sicher begehbarem Zustand (auch
bei nasser Witterung) herzurichten und zu
unterhalten. Für ausreichende Beleuchtung
ist zu sorgen.

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Park
plätze für die Besucher vorhanden und ge
kennzeichnet sind.

Die Verkaufsstände oder wagen müssen so
aufgestellt sein, dass Lebensmittel nicht
nachteilig beeinflusst werden können. Von
Dungstätten, Abortanlagen, Stallungen und
anderen Stätten, die Fliegen anziehen oder
die Lebensmittel beeinträchtigen können, 
müssen diese mindestens 5,00 m entfernt
sein.

Die Gebote der Rücksichtnahme beim
Lärmschutz sind zu beachten.

Ein fester Untergrund z. B. Asphalt , Beton
oder Holzboden evtl. PVC Belag muss vor
handen sein.

Für die Beschäftigten muss in unmittelba
rer Nähe zum Arbeitsplatz eine Hand
waschgelegenheit mit fließend kaltem und
warmen Wasser sowie Einmalhandtücher
und Seifenspender vorhanden sein.



›› Das Festzelt ist standsicher nach der ge
prüften Typenstatik bzw. den Konstrukti
onsplänen aufzustellen. Zum Aufbau des 
Zeltes ist von der Verleihfirma eine zuver
lässige Fachkraft zur Verfügung zu stellen.

›› Das Aufstellen eines Festzeltes mit einer
Fläche von mehr als 75 m² ist dem Bauamt
im Landratsamt mindestens eine Woche
vorher anzuzeigen. Hierbei ist das Zeltbuch,
welches beim Verleiher erhältlich ist, zu
sammen mit einer gültigen Ausführungsge
nehmigung vorzulegen. Anhand dieser Un
terlagen entscheidet das Bauamt in jedem
Einzelfall, ob eine Abnahme des Zeltes er
forderlich ist. 
Ist eine solche Gebrauchsabnahme not
wendig, fallen dafür Gebühren an. Diese
belaufen sich bis 200 m² Zeltfläche pau
schal auf 40,  €. Für größere Zelte erhöht
sich die Gebühr um 0,10 € pro weiteren
Quadratmeter Fläche. Wenn die Veranstal
tung den Zielen eines als gemeinnützig an
erkannten Vereins dient, die Veranstaltung
demnach nicht nur aus kommerziellen
Gründen ausgerichtet wird, werden die Ab
nahmegebühren um die Hälfte reduziert.
Hierzu benötigt das Bauamt bereits bei der
Vorlage des Zeltbuchs eine Bescheinigung
des Finanzamtes als Nachweis über die Ge
meinnützigkeit des Vereins.

Ein ausführliches Merkblatt zum Aufstellen
und Betreiben fliegender Bauten – dazu
gehören Festzelte – ist auf der Homepage
des Landratsamtes unter www.ostallgaeu/
Landratsamt/Landkreis_Aktuelles einge
stellt.

›› Im Festzelt sind die Tisch  und Bankgar
nituren so anzuordnen, dass zwischen den
Reihen ausreichend breite Gänge sowie ein
Hauptdurchgang verbleiben, der im Panik
oder Katastrophenfall eine rasche Räu
mung des Zeltes ermöglicht. Fluchtwege
müssen vorhanden sein.

›› Das Zelt ist ausreichend zu beleuchten;
die Leitungen sind so zu verlegen, dass eine 
Gefährdung des Publikums ausgeschlossen
ist. Die Vorschriften der Landesverordnung
zur Verhütung von Bränden sind zu beach
ten.

Festzelt, Festplatz, Festhalle...
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Was an den Verkaufsständen zu beachten ist!

Die Verkaufsstände, das Aushänge
schild Ihres Festes:

Verkaufsstände für Lebensmittel dürfen an
der Vorderseite im oberen Teil offen sein.

Verkaufsstände für Fleisch  und Wurstwa
ren oder Fische müssen ein festes Dach ha
ben, das an der offenen Seite zum Schutz
gegen das Wetter überstehen muss.

An den Seiten  und Rückwänden der Ver
kaufsstände dürfen Lebensmittel nur aus
gehängt oder gelagert werden, wenn die
Oberflächen aus glatten, abwaschbaren
Materialien bestehen.

Behältnisse, in denen Lebensmittel aufbe
wahrt oder feilgehalten werden, dürfen
nicht unmittelbar auf dem Boden abge
stellt werden. 

In Behältnissen dürfen nur Lebensmittel
und solche Waren aufbewahrt  und feilge
halten werden, die Lebensmittel nicht
nachteilig beeinflussen können (lebensmit
telechte Behältnisse /Verpackungen).

Für die Aufnahme genussuntauglicher Le
bensmittel müssen ausreichend große, ver
schließbare und gekennzeichnete Behälter
vorhanden sein.

Lebensmittel sind so aufzubewahren und
feilzuhalten, dass sie von Kunden nicht be
rührt, angehaucht oder angehustet werden
können. (Spuckschutz)



Gegenstände, die beim Behandeln mit Le
bensmitteln in Berührung kommen, müs
sen:

›› rost  und korrosionsfrei sein,
›› sich in sauberem und einwandfreiem Zu
   stand befinden,
›› frei von vermeidbaren Resten der ver
   wendeten Reinigungsmittel sein,
›› so beschaffen sein, dass sie keine ge
   sundheitsgefährdenden oder ekelerregen
   den Stoffe an die Lebensmittel abgeben.

Die Gegenstände, die mit Lebensmitteln in
Berührung kommen, dürfen nicht aus Zink
oder verzinktem Material sein.

Verkaufs  und Arbeitstische müssen leicht
zu reinigen und mit glatten, riss  und
spaltfreien, leicht abwaschbaren Platten
oder Belägen versehen sein.

Verpackungsmaterial, das mit Lebensmit
teln in Berührung kommt, muss hygienisch
einwandfrei, insbesondere sauber, unbe
nutzt und farbfest (kein Zeitungspapier)
sein.

Versorgungsleitungen, Schläuche und Bau
teile für Trinkwasser müssen aus trinkwas
sergeeignetem, undurchsichtigem Material

bestehen und dürfen keine Beschädigungen
aufweisen. 

GGGGeeeeeeeeiiiiggggnnnneeeetttt    ssssiiiinnnndddd    MMMMaaaatttteeeerrrriiiiaaaalllliiiieeeennnn    mmmmiiiitttt    DDDDVVVVGGGGWWWW (=
Deutscher Verein des Gas  und Wasserver
bandes e. V.) ––––    PPPPrrrrüüüüffffuuuunnnngggg....    SSSScccchhhhllllääääuuuucccchhhheeee    ssssoooollllllll
tttteeeennnn    ddddaaaarrrrüüüübbbbeeeerrrr    hhhhiiiinnnnaaaauuuussss    KKKKTTTTWWWW    ////    DDDDVVVVGGGGWWWW        ggggeeee
pppprrrrüüüüfffftttt    sssseeeeiiiinnnn.... 

Entsprechende  Zertifikate oder Bestäti
gungen sind beim Hersteller/Händler er
hältlich. Die Leitungsquerschnitte sind 
möglichst klein zu dimensionieren, damit
das Trinkwasser nicht unnötig lange in der
Leitung stagniert. 

Zweckentfremdete Schlauchleitungen
(Gartenschläuche) dürfen nicht zur Beför
derung von Trinkwasser, das für die Her
stellung bzw. Zubereitung von Lebensmit
teln oder zur Reinigung von Bedarfsge
genständen verwendet wird, eingesetzt
werden.

1 = Gartenschlauch,
      nicht geeignet
2 = lebensmittel
      tauglicher
      Schlauch mit Zu
      lassungszeichen

Anforderungen an Gebrauchsgegenstände
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Beförderung und Transport von Lebensmitteln

Beachten Sie auch, wie die Lebens
mittel befördert werden müssen:

Frisches Fleisch, frischer Fisch und andere
unverpackte Lebensmittel tierischer Her
kunft, dürfen nur in solchen Fahrzeugen,
Einrichtungen oder Behältnissen befördert
werden, die in dem Teil, der zur Aufnahme
der Lebensmittel bestimmt ist, glatte Sei
tenwände und einen glatten, wasserun
durchlässigen, leicht abwaschbaren Boden
haben.

Offene Lebensmittel sind so zu transportie
ren, dass eine nachteilige Beeinflussung
ausgeschlossen ist. Eine Abdeckung mit
sauberen Tüchern oder Papier ist erforder
lich. Die Transportbehältnisse müssen aus
abwaschbarem Material sein. Erforderliche
Kühltemperaturen sind beim Transport ein
zuhalten. 

Unverpackte Lebensmittel müssen so ge
tragen werden, dass sie mit dem Körper des
Tragenden und den Kleidern nicht in Be
rührung kommen.

Die Kühlkette darf nicht unterbrochen wer
den.



Seit 01.01.2001 gilt das Infektionsschutz
gesetz. Dieses Gesetz löste das Bundesseu
chenschutzgesetz ab und wirkt sich in zwei
Paragraphen auf Personen aus, die gewerb
lich bestimmte Lebensmittel behandeln,
bearbeiten oder in den Verkehr bringen.

Infektionsschutzgesetz

§§§§    44442222    TTTTäääättttiiiiggggkkkkeeeeiiiittttssss     uuuunnnndddd    BBBBeeeesssscccchhhhääääffffttttiiiigggguuuunnnnggggssssvvvveeeerrrr
bbbbooootttteeee
(1) Personen, die

1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cho
lera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer an
deren infektiösen Gastroenteritis oder Vi
rushepatitis A oder E erkrankt oder dessen
verdächtigt sind,

2. an infizierten Wunden oder an Haut
krankheiten erkrankt sind, bei denen die
Möglichkeit besteht, dass deren Krank
heitserreger über Lebensmittel übertragen
werden können,

3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmo
nellen, enterohämorrhagische Escherichia
coli oder Choleravibrionen ausscheiden,

ddddüüüürrrrffffeeeennnn    nnnniiiicccchhhhtttt    ttttäääättttiiiigggg    sssseeeeiiiinnnn    ooooddddeeeerrrr    bbbbeeeesssscccchhhhääääffffttttiiiiggggtttt
wwwweeeerrrrddddeeeennnn

a) beim Herstellen, Behandeln oder Inver
kehrbringen  der in Absatz 2 genannten 
Lebensmittel, wenn sie dabei mit diesen in 
Berührung kommen, oder

b) in Küchen von Gaststätten und sonsti
gen Einrichtungen mit oder zur Gemein
schaftsverpflegung.

Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die
mit Bedarfsgegenständen, die für die dort
genannten Tätigkeiten verwendet werden
in Berührung kommen.

Tätigkeits  und Beschäftigungsverbote beim Umgang
mit Lebensmitteln
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(2) Lebensmittel im Sinne des Ab
satzes 1 sind

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse
    daraus
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Er
    zeugnisse daraus
4. Eiprodukte
5. Säuglings  und Kleinkindernahrung
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse
7. Backwaren mit nicht durchgebackener
    oder durcherhitzter Füllung oder Auflage
8. Feinkost , Rohkost  und Kartoffelsalate,
    Marinaden, Mayonnaisen, andere emul
    gierte Soßen, Nahrungshefen.

§ 43 Belehrung, Bescheinigung des
Gesundheitsamtes

Die bisherige Belehrungspflicht nach § 43
Abs. 1 IfSG, die für Personen gilt, die ge
werbsmäßig mit der Behandlung von Le
bensmitteln zu tun haben, wird seit Anfang
2005 für ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer bei Vereinsfesten und ähnlichen Ver
anstaltungen nicht mehr verlangt, da die
ser Personenkreis nicht „gewerbsmäßig“ im
Sinne der Vorschrift tätig ist.

Dem Infektionsschutz der Bevölkerung wird
bei solchen Veranstaltungen nunmehr da
durch Rechnung getragen, dass der Perso
nenkreis, der Lebensmittel herstellt und be
handelt durch ein    MMMMeeeerrrrkkkkbbbbllllaaaatttttttt „„„„LLLLeeeeiiiittttffffaaaaddddeeeennnn
ffffüüüürrrr    eeeehhhhrrrreeeennnnaaaammmmttttlllliiiicccchhhheeee    HHHHeeeellllffffeeeerrrr    bbbbeeeeiiii    VVVVeeeerrrreeeeiiiinnnnssssffffeeeessss
tttteeeennnn    uuuunnnndddd    äääähhhhnnnnlllliiiicccchhhheeeennnn    VVVVeeeerrrraaaannnnssssttttaaaallllttttuuuunnnnggggeeeennnn    bbbbeeeeiiiimmmm
UUUUmmmmggggaaaannnngggg    mmmmiiiitttt    LLLLeeeebbbbeeeennnnssssmmmmiiiitttttttteeeellllnnnn““““, entspre
chend aufgeklärt wird.

Das Merkblatt wird über die jeweilige Ge
meindeverwaltung und über die Internet
adresse des Umweltministeriums zur Verfü
gung gestellt:    

www.stmugv.bayern.de/lebensmittel/hygie
ne/doc/leitfaden_lebensmittel.pdf

Es unterrichtet über die wesentlichen in
fektions  und lebensmittelhygienischen
Grundregeln und weist besonders auf die
zivilrechtliche Haftung und die strafrechtli
che Verantwortung eines Jeden hin, der Le
bensmittel in Verkehr bringt.



Vergessen Sie nicht, an die Kühlung
der Lebensmittel zu denken.

Speiseeis zum Ausportionieren darf nur
zum Verkauf vorrätig gehalten, feilgehalten
und in den Verkehr gebracht werden, wenn
es nach dem Gefrieren eine Temperatur von
12°C nicht überschritten hat. Andere tief

gefrorene Lebensmittel sind bei 18°C auf
zubewahren.

Tiefgefrorene, aufgetaute Lebensmittel
dürfen nicht erneut eingefroren werden.

Die Verschiedenartigkeit der Lebensmittel
ist zu berücksichtigen.

Höchsttemperaturen zur Aufbewah
rung von Lebensmitteln:

›› Milcherzeugnisse 10 °C

›› Käse 10°C

›› Torten 7 °C

›› Fisch , Krusten., Schalen , Weichtierer
   zeugnisse 7°C

›› Frischer Fisch unter 2°C *)

›› Tiefgefrorene Lebensmittel 18°C **)

›› Konsummilch pasteurisiert 10°C

›› Mayonnaise, Feinkostsalate und ähnliche
   Erzeugnisse 7°C

›› Frisches Fleisch, Fleisch und Wurstwaren
   7°C

›› Hackfleisch 2  4°C

›› Geflügel 4°C

*)      auf oder zwischen schmelzendem Eis
**)     kurzfristig bei – 15 °C

Gut gekühlt ist halb gewonnen

12  ● Kühlung
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Hackfleisch und rohe Eier

Besonderes Augenmerk muss auf die Verar
beitung von Hackfleischprodukten und die
Verwendung von rohen Eiern gelegt wer
den:

Hackfleischprodukte sind z.B.

›› rohe Bratwürste, Fleischbräte, Schaschlik
  und in ähnlicher Weise hergestellte Er
  zeugnisse,

›› Fleischzuschnitte wie Steaks, Filets,
   Schnitzel, die mit Mürbeschneidern oder
   Geräten ähnlicher Wirkung behandelt
   wurden (z. B. geklopft),

›› Erzeugnisse aus zerkleinertem Fleisch wie
   Fleischklöße, Fleischklopse, Frikadellen, 
   Bouletten, Fleischfüllungen.

Hackfleisch und Hackfleischerzeugnisse
sind sehr leicht verderblich. Erzeugnisse
dieser Art dürfen daher nur aus zugelasse
nen oder registrierten Betrieben stammen,
sie müssen in Kühleinrichtungen gelagert
werden, deren Innentemperatur + 2°C  +
4 °C nicht überschreitet und sie sind als
bald zuzubereiten und abzugeben oder
durchzuerhitzen.

Herstellung von Lebensmitteln mit
rohen Eiern, die nicht erhitzt wer
den 

(z. B. Käsesahnetorte, Tiramisu und dgl.)

Die Abgabe von zubereiteten Lebensmitteln
bei deren Herstellung "rohe Eier" verwen
det wurden, stellt ein zusätzliches Risiko
dar. Verzichten Sie nach Möglichkeit auf
die Abgabe derart hergestellter Lebensmit
tel bei Kuchenbuffets, denn durch Salmo
nellen in rohen Eiern können Lebensmittel
vergiftungen hervorgerufen werden. Sollten
Sie dennoch zubereitete Lebensmittel mit
rohen Eiern an ihre Gäste abgeben, beach
ten Sie, dass diese nur am „Tag der Herstel
lung“ abgegeben werden dürfen.



Allgemeine hygienische Anforde
rungen für den Umgang mit Le
bensmitteln

Wer Lebensmittel behandelt, muss sauber
gekleidet sein.

Lebensmittel müssen so behandelt werden,
dass sie unter Beachtung der erforderlichen
Sorgfalt weder unmittelbar noch mittelbar
einer gesundheitlichen nachteiligen oder
ekelerregenden Einwirkung, insbesondere
durch Staub, Schmutz oder Gerüche,
Krankheitserreger, menschliche oder tieri
sche Ausscheidungen, Schädlinge, Schäd
lingsbekämpfungsmittel oder Witterungs
einflüssen ausgesetzt werden.

Temperaturen sind zu überwachen.

Für die mit der Zubereitung von Speisen
und Getränken beauftragten Personen ist
eine besondere Handwaschgelegenheit mit 
Warmwasserzufuhr zu installieren. Neben
dem Handwaschbecken sind Flüssigseife
und Einmalhandtücher bereitzuhalten.

Besondere Anforderungen für den
Umgang mit Trinkwasser und Ge
tränkeschankanlagen

Werden Lebensmittel mit Wasser behan
delt, so darf hierfür nur TTTTrrrriiiinnnnkkkkwwwwaaaasssssssseeeerrrr ver
wendet werden.

Zum Spülen der Schankgefäße darf eben
falls nur TTTTrrrriiiinnnnkkkkwwwwaaaasssssssseeeerrrr verwendet werden. 

GGGGeeeettttrrrräääännnnkkkkeeeesssscccchhhhaaaannnnkkkkaaaannnnllllaaaaggggeeeennnn::::
Bevor die Getränkeschankanlage in Betrieb
genommen wird, muss eine Gefährdungs
beurteilung nach der Betriebssicherheits
verordnung durchgeführt werden. Die Ge
fährdungsbeurteilung muss an der Be
triebsstätte ausliegen. Die Getränke
schankanlage muss von einem Sachkundi
gen abgenommen werden. In der Nähe der
Getränkeschankanlage muss eine Betriebs
anweisung angebracht werden. Formblätter
oder Betriebsbücher müssen an der 
Betriebsstätte ausliegen.

Die Getränkeleitungen, der Schanktisch, die
Spülvorrichtungen, die Kühleinrichtungen
und Räume, in denen angeschlossene 
Getränkebehälter lagern, sind hygienisch
einwandfrei zu halten.

Wichtige hygienische Grundsätze

14  ● Hygiene
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Spülen, Fritieren und Acrylamid

Das ABC des Spülens

Die Spüleinrichtung muss zwei Spülbecken
haben. Ein Spülbecken muss für WWWWaaaarrrrmmmm
wwwwaaaasssssssseeeerrrrrrrreeeeiiiinnnniiiigggguuuunnnngggg eingerichtet sein. Es ge
nügt ein Spülbecken, wenn eine Gläser
spülmaschine mit Vor  und Nachspülung
vorhanden ist.

Getränkeschankanlagen dürfen im Freien
nicht ohne ausreichende Schutzvorrichtun
gen (festes Dach, trittfester, sauberer Fuß
boden sowie Abschirmung des Ausschank
und Spülbereiches) betrieben werden. Jede
witterungsbedingte, durch Menschen und
Tiere mögliche nachteilige Beeinflussung
ist durch geeignete Schutzmaßnahmen
auszuschließen.

Bei größeren Festen ist eine Gläserspülma
schine erforderlich.

Schankgefäße sind vor der ersten Benut
zung grundsätzlich nochmals gründlich zu
reinigen.

NNNNeeeeiiiigggg     uuuunnnndddd    TTTTrrrrooooppppffffbbbbiiiieeeerrrr darf nicht an Gäste
abgegeben werden.

Fritieren und Acrylamid

Fritierfett ist richtig einzusetzen. Die ge
eignete Betriebstemperatur liegt bei max.
111177775555    °°°°CCCC. Temperaturkontrollen mit einem
Thermometer sind durchführen. Bei über
175 °C besteht die Gefahr der Entstehung
von AAAAccccrrrryyyyllllaaaammmmiiiidddd. Fritierfett ist rechtzeitig
(nach Bedarf) auszuwechseln.



Beachten Sie, dass der Verbraucher
durch falsche Kennzeichnung irre
geführt werden kann!

Wenn Sie Waren anbieten, so wird erwar
tet, dass der Preis mit angegeben wird.

Diese Preise sind als Inklusivpreise (ein
schließlich aller Steuern und Abgaben) an
zugeben.

Es ist mind. ein alkoholfreies Getränk nicht
teurer zu verabreichen als das billigste al
koholische Getränk, hochgerechnet auf 1
Liter.

Der Ausschank muss in geeichten Gläsern
erfolgen.

Bei geistigen Getränken sind neben der
Verkehrsbezeichnung auch die Füllmenge
und die Vol. % anzugeben.

Die Preisauszeichnung besteht aus

1. Verkehrsbezeichnung, z. B. Festbier
2. Füllmenge, z. B. 1 Liter/1 Maß
3. Preis                                 

Zusätze zu Lebensmitteln

sind gesondert auf den Preisverzeichnissen
zu kennzeichnen,

zum Beispiel:
›› „mit Phosphat“ (bei Brühwürsten),
›› „mit Farbstoff“ (bei Lachsersatz),
›› „konserviert“ (bei Essiggurken),
›› „mit Geschmacksverstärker“ (z. B. bei
   Wurst).

Verbraucherschutz durch richtige Kennzeichnung

16  ● Kennzeichnung
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Betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen

Eigenkontrolle

Wer Lebensmittel herstellt, behandelt oder
in Verkehr bringt, hat durch KKKKoooonnnnttttrrrroooolllllllleeeennnn die
für die Entstehung gesundheitlicher Gefah
ren durch Faktoren biologischer, chemi
scher oder physikalischer Natur kritischen
Punkte im Prozessablauf festzustellen und
zu gewährleisten, dass angemessene SSSSiiii
cccchhhheeeerrrruuuunnnnggggssssmmmmaaaaßßßßnnnnaaaahhhhmmmmeeeennnn festgelegt, durch
geführt und überprüft werden. 

Dies sind u. a.:

›› ordnungs  und sachgemäße Lagerung
   und Verarbeitung von Lebensmitteln

›› Einhaltung der Kühlkette (Überprüfung
   der Lagertemperatur)

›› ausreichende Erhitzung bzw. Kühlung der
   Lebensmittel

›› Anbringung von Warenschutz um jegli
   che nachteilige Beeinflussungen zu ver
   meiden. 

Betriebseigene Maßnahmen

Wer Lebensmittel herstellt, behandelt oder
in Verkehr bringt, hat im Rahmen bbbbeeeettttrrrriiiieeeebbbbssss
eeeeiiiiggggeeeennnneeeerrrr    MMMMaaaaßßßßnnnnaaaahhhhmmmmeeeennnn zugewährleisten,
dass Personen, die mit Lebensmitteln um
gehen, entsprechend ihrer Tätigkeit und
unter Berücksichtigung ihrer Ausbildung in
Fragen der Lebensmittelhygiene unterrich
tet oder geschult werden. Personen die Le
bensmittel verarbeiten, müssen Kenntnisse
über den Umgang mit Lebensmitten besit
zen.

(Auszug aus Art. 5 VO (EG) 852/2004)



Abfallvermeidung geht vor Abfall
verwertung!

Ein Festveranstalter übernimmt auch hin
sichtlich einer ordnungsgemäßen Abfall
entsorgung eine große Verantwortung ge
genüber unserer Umwelt und sollte die
nachfolgenden Anforderungen einhalten: 
 
Anfallende Abfälle sind  schnellstmöglich
in geeigneten Behältnissen zu entsorgen.

Wenn im Rahmen einer Veranstaltung
möglich, sollten wiederverwertbare Stoffe
wie Altpapier, Altglas, Altkunststoffe u.ä.
gesammelt und ordnungsgemäß entsorgt
werden.

Speiseabfälle tierischer Herkunft sind über
ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen
(nicht Biotonne) zu entsorgen.

Gebrauchtes Fritierfett ist an Wiederver
arbeitungsbetriebe abzugeben

Bei Veranstaltungen in Einrichtungen und
auf Grundstücken des Landkreises ein
schließlich öffentlicher Verkehrsflächen
dürfen Speisen und Getränke nur in pfand
pflichtigen und wiederverwendbaren Be
hältnissen und mit wiederverwendbaren 

Bestecken abgegeben werden, soweit nicht
Gründe der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung entgegenstehen.

Informationen zur Abfallvermeidung  und
entsorgung erhalten Sie unter der Tel. Nr.
08342/911386.

Jugendschutz

Die geltenden Jugendschutzbestimmungen
sind zu beachten und auszuhängen! Die
Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder
ist nicht zulässig!

Abfallvermeidung und Jugendschutz

18  ● besondere Beestimmungen
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Weil jeder mal muss: Toilettenanlagen

Toilettenanlagen

In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungs
ortes sind ausreichend hygienisch ein
wandfreie Toilettenanlagen für Frauen und 
Männer bereitzuhalten. In den einzelnen
Toiletten müssen jeweils Handwaschgele
genheiten mit fließenden, warmen Wasser 
vorhanden sein.Flüssigseife und Einmal
handtücher sind auszulegen und bereitzu
halten.

Die Zugänge zu den Toiletten sind sicher
begehbar herzustellen und zu unterhalten;
die Wege und die Toiletten sind bei Dun
kelheit ausreichend zu beleuchten. Auf die
Toiletten ist im Festzelt und auf dem Fest
platz durch Schilder hinzuweisen.

Die Abwässer der Abortanlage sind  so
weit eine anderweitige Beseitigung z. B.
durch Einleitung in die Kanalisation nicht
möglich ist  in eine dichtschließende Gru
be, die mit einer sicheren Abdeckung ver
sehen ist, einzuleiten.

Die Toiletten sind laufend sauber zu halten.
Eine geeignete Person zur ständigen Nach
schau wird empfohlen.

FFFFüüüürrrr    ddddiiiieeee    iiiinnnn    ddddeeeerrrr    KKKKüüüücccchhhheeee    bbbbeeeesssscccchhhhääääffffttttiiiiggggtttteeeennnn    PPPPeeeerrrr
ssssoooonnnneeeennnn müssen separate Toiletten vorhan
den sein. Neben dem Handwaschbecken
mit Warmwasserzufuhr (z. B. Boiler) sind
Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Ein
malhandtücher bereitzuhalten. 

Bei einem Toilettenwagen ist ein geeigne
ter SSSSiiiicccchhhhttttsssscccchhhhuuuuttttzzzz zwischen Zugang zur Da
mentoilette und zur  Herrenurinalrinne an
zubringen.



Bakterien, Pilze, Mikroorganismen allge
mein sind einerseits nützliche Helfer z. B.
Hefe bei der Brotgärung, Bakterien, die
Sauermilch bilden, Essigsäurebakterien bei
der Alkoholgärung usw., andererseits kön
nen sie Krankheiten verursachen (Salmo
nellen, E Coli, Fadenpilze usw.). 

Die Bakterien bedienen sich dabei der glei
chen „Nahrungsquelle“ wie der Mensch:
unserer Lebensmittel.

Bakterien vermehren sich indem sie sich
teilen. Diese Teilung kann unter günstigen
Umständen (Feuchtigkeits  und tempera

Keimvermehrung

turabhängig) alle 20 Minuten stattfinden.
Aus 100 Bakterien zum Zeitpunkt 0 wer-
den nach 20 Minuten 200 Bakterien, nach
40 Minuten 400, nach  1 Stunde 800 und
nach 1 Stunde 20 Minuten 1600, usw.

Geht man davon aus, dass sich auf einer
ungewaschenen Hand bis zu 10 Millionen
Bakterien befinden, wird deutlich, welches
Gefährdungspotential hier besteht, wenn
sich unter diesen Bakterien auch ppppaaaatttthhhhooooggggeeee
nnnneeee, d. h. kkkkrrrraaaannnnkkkkmmmmaaaacccchhhheeeennnnddddeeee    KKKKeeeeiiiimmmmeeee befinden
und auf Lebensmittel durch unsachgemäße
Behandlung übertragen werden.

Mikroorganismen  Helfer oder Gesundheitsgefahr?

20  ● Mikroorganismen
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Haftung des Veranstalters und des Herstellers

Haftung des Veranstalters

 Bei öffentlichen Festen und Veranstaltun
gen nach § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz
(GastG) haften Sie als Veranstalter für
Schäden, die beim unsachgemäßen Um
gang mit Lebensmitteln bei ihren Gästen
Gesundheitsschädigungen hervorrufen, in
vollem Umfang.

Nach § 823 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
ist nach Art und Umfang zum Schadener
satz verpflichtet, wer vorsätzlich oder fahr
lässig das Leben, den Körper, die Gesund
heit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht
eines anderen widerrechtlich verletzt.

Produkthaftungsgesetz

Nach dem Produkthaftungsgesetz (Prod
HaftG) ist zum Schadenersatz der Herstel
ler / Inverkehrbringer von Lebensmitteln
verpflichtet.

§§§§    1111    llllaaaauuuutttteeeetttt::::
"Wird durch den Fehler eines Lebensmittels
jemand getötet, sein Körper oder seine Ge
sundheit verletzt oder eine Sache beschä
digt, so ist der Hersteller des Lebensmittels
(Produktes) verpflichtet,  dem Geschädig
ten den daraus entstandenen Schaden zu

ersetzen." Insofern enthält das ProdHaftG
gegenüber den allgemeinen Haftungsvor
schriften eine Beweislastumkehr.

Nach dem ProdHaftG haftet der Hersteller
für fehlerhafte Produkte unabhängig vom
Nachweis seines Verschuldens. Er kann sich
nur in bestimmten Einzelfällen entlasten.
Bei der Abgabe verdorbener Speisen dürfte
es nahezu unmöglich sein, einen Entlas
tungsbeweis zu führen.



Salmonellen  Wirt musste an die
Gäste zahlen

KKKKaaaarrrrllllssssrrrruuuuhhhheeee    ((((ddddppppaaaa)))).... Ein Gastwirt, dessen Gäs
te sich den Magen verderben, muss im
Streitfall den Beweis dafür antreten, dass
er für den Fehler der Speisen nicht verant
wortlich ist. Die verbraucherfreundlichen
Grundsätze zur Umkehr der Beweislast bei
der PPPPrrrroooodddduuuuzzzzeeeennnntttteeeennnnhhhhaaaaffffttttuuuunnnngggg gelten auch für
Kleinbetriebe, wie der Bundesgerichtshof
jetzt in einem Urteil entschied. Bisher war
die Beweislast Umkehr nur bei Schäden
durch industrielle Produkte anerkannt. Im
entschiedenen Fall hatten sich 54 Gäste ei
ner Hochzeitsgesellschaft an einem mit
Salmonellen vergifteten Pudding den Ma
gen verdorben. Das junge Ehepaar konnte
seine Hochzeitsreise erst verspätet antre
ten. Untersuchungen ermittelten die Wirts
leute und deren Tochter als „Salmonellen
ausscheider“. Sie mussten dem Brautpaar
1.500,  Euro für das Festessen erstatten
sowie ein Schmerzensgeld von je 750,
Euro bezahlen.

Ein Urteil nach dem Produkthaftungsgesetz

22  ● Haftung
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Da werden Sie geholfen:

Einige nützliche Anlaufstellen

Sollten Sie als Verantwortlicher eines ge
nehmigungspflichtigen Festes nach Durch
sicht dieses Leitfadens in lebensmittel  und
gaststättenrechtlicher Hinsicht noch Fra
gen haben, so können Sie hierzu  Auskünf
te bei den Lebensmittelüberwachungsbe
amtinnen und Lebensmittelüberwachungs
beamten des Landratsamtes Ostallgäu ein
holen.

Diese stehen Ihnen unter folgenden Tele
fonnummern im Landratsamt zur Verfü
gung:

08342/911 213 Sekretariat 
08342/911 302 Herr Gedler

LLLLeeeebbbbeeeennnnssssmmmmiiiitttttttteeeellllüüüübbbbeeeerrrrwwwwaaaacccchhhhuuuunnnnggggssssbbbbeeeeaaaammmmtttteeee:
08342/911 208 Frau Bader
08342/911 208 Herr Baur  
08342/911 210 Herr Bracht
08342/911 209 Herr Gesierich
08342/911 210 Frau Hörmann

Für Fragen aus dem Gesundheitsbereich 
(Infektionsschutzgesetz) wenden Sie sich
bitte an das Gesundheitsamt (Tel: 08342/
911 622 oder 623) oder an einen befähig
ten Arzt.

Die Lieferanten (Bäckereien, Konditoreien,
Metzgereien, Brauereien usw.) von Lebens
mitteln können Ihnen häufig gute Tipps für
die Gestaltung des Festes und die richtige
Handhabung der Lebensmittel geben.

Fragen Sie auch bei der Gemeinde oder Po
lizei, ob sicherheitsrelevante Vorschriften
zu beachten sind.

Der Verleih eines Geschirrmobils mit 
Spülmaschine, Geschirr und Besteck für
Veranstaltungen erfolgt durch das Rote
Kreuz,
BRK Wasserwacht Füssen             
Tel. 08362/7267 Frau Ebner,
BRK Wasserwacht Kaufbeuren      
Tel. 08341/3485 Herr Elmar Gailhofer.

FFFFuuuunnnnddddsssstttteeeelllllllleeeennnn::::
Lebensmittel  und Futtermittelgesetzbuch vom
26.04.2006 (LFGB);
Lebensmittelhygiene VO vom 08.08.2007
(LMHV);
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 vom 29.04.2004;
Verordnung (EG) Nr. 853/2004 vom 29.04.2004;
Infektionsschutzgesetz vom 20.07.2000 (IfSG);
Eichgesetz vom 22.02.1985 (EichG).



Platz für Ihre Notizen:

Wo  Was  Wann  Wer?

24  ● Notizzettel
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